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252 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 30. Mai 1978
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der A 3 Südost Autobahn im Bereich

der Gemeinde Hornstein

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird
verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der A 3
Südost Autobahn wird im Bereich der Gemeinde
Hornstein wie folgt bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
an der Landesgrenze zwischen Burgenland und
Niederösterreich bei Projekt-km 26,576, führt
von dort über die Anschlußstelle Hornstein und
endet bei Projekt-km 29,84, welcher dem
km 29,8 des mit Verordnung vom 8. Novem-
ber 1973, BGBl. Nr. 583, bestimmten anschlie-
ßenden Abschnittes entspricht.

Im einzelnen ist der Verlauf der Straßen-
trasse einschließlich der Anschlußstelle Hornstein
mit ihren Zu- und Abfahrtsstraßen aus den
beim Bundesministerium für Bauten und Technik,
beim Amt der Burgenländischen Landesregie-
rung sowie bei der Gemeinde Hornstein auf-
liegenden Planunterlagen (Katastermaßstab
1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

2 5 3 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 6. Juni 1978 be-
treffend die Bestimmung des Straßenverlaufes
der B 190 Vorarlberger Straße im Bereich

der Stadtgemeinde Bludenz

Auf Grund des § 4 Abs. 1 und 2 des Bundes-
straßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975
wird verordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 190
Vorarlberger Straße wird im Bereich der Stadt-
gemeinde Bludenz wie folgt bestimmt:

Die B 190 Vorarlberger Straße wird von der
Kreuzung Freiheitsplatz/Wichnerstraße über die
Wichnerstraße zur Kreuzung Wichnerstraße/
Hermann-Sanderstraße, sodann über die Her-
mann-Sanderstraße zur Kreuzung Hermann-
Sanderstraße/Bahnhofstraße und in der Folge
über die Bahnhofstraße zur Kreuzung Bahnhof-
straße/Werdenbergerstraße umgelegt.

Gleichzeitig werden die durch die Umlegung
für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewor-
denen Straßenteile als Bundesstraße aufgelassen.

Im einzelnen ist der Verlauf der B 190 Vor-
arlberger Straße sowie der aufgelassenen Stra-
ßenteile aus den beim Bundesministerium für
Bauten und Technik, beim Amt der Vorarlber-
ger Landesregierung sowie bei der Stadtgemeinde
Bludenz aufliegenden Planunterlagen im Maß-
stab 1 : 1000 zu entnehmen.

Moser
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254 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
22. Mai 1978 über den Befähigungsnach-
weis für das gebundene Gewerbe der Be-
triebsberater einschließlich der Betriebs-

organisatoren

Auf Grund des § 22 Abs. 3 und 8, des § 103
Abs. 1 lit. b und Abs. 2 und des § 352 Abs. 13
der Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974,
wird verordnet:

Erbringung des Befähigungsnachweises

§ 1. Die Befähigung für das gebundene Gewerbe
der Betriebsberater einschließlich der Betriebs-
organisatoren (§ 103 Abs. 1 lit. b 2. 4 GewO
1973) ist durch das Zeugnis über die erfolgreich
abgelegte Prüfung (§§ 2 bis 8) nachzuweisen.

Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung besteht aus einer schrift-
lichen und einer mündlichen Prüfung. Der Zeit-
raum zwischen dem Ende der schriftlichen und
dem Beginn der 'mündlichen Prüfung darf
24 Stunden nicht unterschreiten und zwei Wochen
nicht überschreiten.

(2) Die schriftliche Prüfung hat sich auf die zur
selbständigen Ausübung des Gewerbes der Be-
triebsberater einschließlich der Betriebsorgani-
satoren notwendigen betriebswirtschaftlichen und
beruflich-fachlichen Kenntnisse zu erstrecken und
Prüfungsaufgaben aus folgenden Fachgebieten zu
umfassen:

1. Unternehmensführung (insbesondere Füh-
rungsorganisation, Unternehmensplanung,
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, Informa-
tion und Kommunikation),

2. Materialwirtschaft (insbesondere Einkauf,
Lagerwesen, Versand),

3. Absatzwirtschaft (insbesondere Marketing,
Produkt- und Sortimentgestaltung, Werbung,
Absatzförderung, Außendienstorganisation,
Vertriebswege),

4. Finanzierungs- und Rechnungswesen (insbe-
sondere Finanzbuchhaltung, Kosten- und
Leistungsrechnung, Finanzierung, Kunden-
abrechnung, innerbetriebliches Rechnungs-
wesen, Kalkulation unter Heranziehung
allenfalls bestehender Tarife, Lohnabrech-
nung),

5. Personal- und Sozialwirtschaft (insbesondere
Personalverwaltung, Betriebssoziologie, Be-
triebspsychologie, Personaleinsatz, Personal-
führung, Personalbeschaffung, Personalent-
wicklung, Sozialwesen, Entgeltgestaltung),

6. Produktion (insbesondere Anlagen und An-
lagenwirtschaft, Arbeitstechnik und -gestal-
tung, Wertanalyse, Personaleinsatz),

7. Organisation, Wirtschaft und Technik im
Büro- und Verwaltungswesen,

8. Beratungswesen und Beratungstechnik (ins-
besondere Berufsgrundsätze, Analysentech-
nik, Planungstechnik und Durchführungs-
strategie, Beratungspsychologie),

9. Arbeitshygiene und Unfallverhütung.

Dem Prüfling sind vier Prüfungsaufgaben vorzu-
legen, von denen der Prüfling zwei zur Erledi-
gung auszuwählen hat. Die Erledigung dieser bei-
den Prüfungsfragen muß vom Prüfling in sechs
Stunden erwartet werden können; die schrift-
liche Prüfung ist nach sieben Stunden zu beenden.

(3) Die mündliche Prüfung hat sich auf die zur
selbständigen Ausübung des Gewerbes der Be-
triebsberater einschließlich der Betriebsorganisa-
toren notwendigen betriebswirtschaftlichen und
beruflich-fachlichen Kenntnisse (Abs. 4) und recht-
lichen Kenntnisse (Abs. 5) zu erstrecken. Sie darf
außer in begründeten Ausnahmefällen nicht
kürzer als 30 Minuten und nicht länger als eine
Stunde dauern.

(4) Hinsichtlich der betriebswirtschaftlichen
und beruflich-fachlichen Kenntnisse sind dem
Prüfling Fragen aus den im Abs. 2 angeführten
Sachgebieten zu stellen.

(5) Hinsichtlich der rechtlichen Kenntnisse sind
dem Prüfling Fragen aus folgenden Rechtgebieten
zu stellen:
Steuerrecht, Arbeitsrecht einschließlich der Kol-
lektivverträge, Sozialversicherungsrecht, Gewer-
berecht einschließlich der Organisation der
Kammern der gewerblichen Wirtschaft, Gesell-
schaftsrecht, Handelsrecht, bürgerliches Recht,
Wettbewerbsrecht, Kartellrecht.

Prüfungkommission

§ 3. Eines der beiden weiteren Mitglieder (§ 352
Abs. 5 letzter Satz GewO 1973) der Prüfungs-
kommission muß in einem Beruf tätig sein, für
dessen Ausübung einschlägige Kenntnisse auf dem
Gebiete der Betriebswirtschaftslehre notwendig
sind; das andere muß in einem Beruf tätig sein,
für dessen Ausübung einschlägige Kenntnisse auf
dem Gebiete der Rechtskunde erforderlich sind.

Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung

§ 4. Zur Prüfung ist zuzulassen, wer durch
Zeugnisse nachweist

1. a) den erfolgreichen Besuch der Hochschule
für Welthandel in Wien entsprechend der
Studien- und Prüfungsordnung BGBl.
Nr. 318/1930 oder der rechtswissen-
schaftlichen, staatswissenschaftlichen, so-
ziologischen, sozialwirtschaftlichen, sozial-
und wirtschaftsstatistischen, volkswirt-
schaftlichen, betriebswirtschaftlichen, han-
delswissenschaftlichen oder wirtschafts-



88. Stück — Ausgegeben am 13. Juni 1978 — Nr. 254 1553

pädagogischen Studienrichtung, der Stu-
dienrichtung Wirtschaftsingenieurwesen-
Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen-
Maschinenbau, Maschinenbau (Studien-
zweig Betriebswissenschaften) oder tech-
nische Mathematik einer inländischen
Universität und

b) eine mindestens zweijährige fachliche
Tätigkeit (§ 22 Abs. 2 GewO 1973)

oder

2. a) den erfolgreichen Besuch der Handels-
akademie oder einer Sonderform der
Handelsakademie, der Höheren Techni-
schen Lehranstalt für Betriebstechnik, für
Bautechnik, Fachrichtung Baubetriebs-
technik, für chemische Betriebstechnik,
für Textiltechnik, Fachrichtung Textilbe-
triebstechnik, oder für Berufstätige, Fach-
richtung Betriebstechnik und

b) eine mindestens vierjährige fachliche
Tätigkeit

oder

3. a) den erfolgreichen Besuch einer nicht
unter die Z. 2 fallenden berufsbildenden
höheren Schule oder einer allgemeinbil-
denden höheren Schule und

b) eine mindestens sechsjährige fachliche
Tätigkeit

oder

4. a) den erfolgreichen Besuch der Fachschule
für Betriebstechnik, für chemische Be-
triebstechnik oder für Textiltechnik, Fach-
richtung Textilbetriebstechnik, oder den
erfolgreichen Besuch der Handelsschule,
sofern aus dem Zeugnis auch der Besuch
des Freigegenstandes Spezielle Betriebs-
wirtschaftslehre hervorgeht, und

b) eine mindestens achtjährige fachliche
Tätigkeit.

Ansuchen um Zulassung zur Prüfung

§ 5. Dem Ansuchen um Zulassung zur Prüfung
sind anzuschließen

1. die dem Nachweis des Vor- und Familien-
namens dienenden Urkunden,

2. die zum Nachweis der Erfüllung der Vor-
aussetzungen für die Zulassung erforderlichen
Belege und

3. der Nachweis über die Entrichtung der Prü-
fungsgebühr.

Ladung zur Prüfung

§ 6. Wenn der Prüfungswerber zur Prüfung
zugelassen worden ist, ist er von der Prüfungs-
stelle mindestens drei Wochen vor dem Prüfungs-
termin zur Prüfung zu laden. In der Ladung sind
dem Prüfungswerber Zeit und Ort der Prüfung
sowie die Gegenstände der Prüfung (§ 2) und die

zur schriftlichen Prüfung mitzubringenden
Unterlagen und Hilfsmittel bekanntzugeben.

Prüfungsgebühr

§ 7. (1) Der Prüfungswerber hat als Kostenbei-
trag zur Durchführung der Prüfung eine Prü-
fungsgebühr von 7 v. H. des Gehaltes eines
Bundesbediensteten der Dienstklasse V, Gehalts-
stufe 2 einschließlich einer allfälligen Teuerungs-
zulage, aufgerundet auf einen durch fünfzig teil-
baren Schillingbetrag, zu entrichten. Wenn der
Prüfungswerber die Prüfungsgebühr selbst zu
tragen hat und nachweist, daß die Entrichtung
der Prüfungsgebühr in der angeführten Höhe
wegen seiner Einkommensverhältnisse oder Sorge-
pflichten eine erhebliche wirtschaftliche Härte
darstellt, ist die Prüfungsgebühr entsprechend den
Einkommensverhältnissen und Sorgepflichten des
Prüfungswerbers bis auf zwei Fünftel des sich aus
dem ersten Satz ergebenden Betrages zu er-
mäßigen.

(2) Zur Bezahlung der Entschädigung an die
Mitglieder der Prüfungskommission hat die
Prüfungsstelle neun Zehntel der Prüfungsgebühr
auf die Mitglieder der Prüfungskommission zu
gleichen Teilen aufzuteilen. Das verbleibende
Zehntel ist zur Abdeckung des durch die Ab-
haltung der Prüfung entstandenen sonstigen be-
sonderen Verwaltungsaufwandes zu verwenden.

(3) Die Prüfungsgebühr ist dem Prüfungswerber
von der Prüfungsstelle zur Gänze zurückzuer-
statten, wenn der Prüfungswerber

1. zur Prüfung nicht zugelassen wird,
2. spätestens zehn Tage vor dem Prüfungster-

min die Bekanntgabe vom Prüfungstermin
zurückzutreten, eingeschrieben zur Post gibt
oder

3. nachweist, daß er an der termingemäßen
Ablegung der Prüfung ohne sein Verschulden
verhindert war.

Zeugnis

§ 8. Auf Grund des Beschlusses der Prüfungs-
kommission hat die Prüfungsstelle über die be-
standene Prüfung ein Zeugnis entsprechend der
Anlage zu dieser Verordnung auszustellen (§ 350
Abs. 6 GewO 1973).

Schlußbestimmungen

§ 9. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1978
in Kraft.

§ 10. Gemäß § 374 Abs. 3 GewO 1973 tritt
§ 13 b Abs. 4 der Gewerbeordnung in der im
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Gewerbeord-
nung 1973 geltenden Fassung, soweit er die Er-
bringung des Befähigungsnachweises für das ge-
bundene Gewerbe der Betriebsberater einschließ-
lich der Betriebsorganisatoren betrifft, mit Ablauf
des 30. Juni 1978 außer Kraft.

Staribacher
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Anlage
(§8)
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2 5 5 . Verordnung des Bundesministers für
soziale Verwaltung vom 31. Mai 1978, mit
der die Verordnung über die Errichtung von
Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern und
die Festsetzung ihrer Sprengel geändert wird

Auf Grund der §§ 4 Abs. 2, 12 Abs. 2 und 40
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl.
Nr. 31/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 173/1973 wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung vom 27. August 1976, BGBl.
Nr. 508, über die Errichtung von Landesarbeits-
ämtern und Arbeitsämtern und die Festsetzung
ihrer Sprengel wird wie folgt geändert:

Die Z. 3 des § 2 Abs. 1 hat zu lauten:

„3. im Bereich des Landesarbeitsamtes Nieder-
österreich:
in Amstetten für den politischen Bezirk Am-

stetten mit Ausnahme des Gerichtsbezirkes
Waidhofen an der Ybbs und der Gemeinden
Biberbach und Ertl,

in Baden für den politischen Bezirk Baden mit
Ausnahme des Gerichtsbezirkes Pottenstein,

in Berndorf für den Gerichtsbezirk Pottenstein,
in Bruck an der Leitha für den politischen Bezirk

Bruck an der Leitha und die Gemeinde Bruck-
neudorf des Bundeslandes Burgenland,

in Gänserndorf für den politischen Bezirk Gän-
serndorf,

in Gmünd für den politischen Bezirk Gmünd,
in Hollabrunn für den politischen Bezirk Holla-

brunn,
in Horn für den politischen Bezirk Horn,
in Korneuburg für den politischen Bezirk Kor-

neuburg,
in Krems an der Donau für die Stadt Krems an

der Donau und den politischen Bezirk Krems,
in Lilienfeld für den politischen Bezirk Lilien-

feld,
in Melk für den politischen Bezirk Melk,
in Mistelbach für den politischen Bezirk Mistel-

bach und die Gemeinde Gerasdarf bei Wien,

in Mödling für den politischen Bezirk Mödling,

in Neunkirchen für den politischen Bezirk Neun-
kirchen,

in St. Pölten für die Stadt St. Pölten und den
politischen Bezirk St. Pölten,

in Scheibbs für den politischen Bezirk Scheibbs,

in Schwechat für den Gerichtsbezirk Schwechat,

in Tulln für den politischen Bezirk Tulln, den
Gerichtsbezirk Purkersdorf und den Gerichts-

bezirk Klosterneuburg mit Ausnahme der Ge-
meinde Gerasdorf bei Wien,

in Waidhofen an der Thaya für den politischen
Bezirk Waidhofen an der Thaya,

in Waidhofen an der Ybbs für den Gerichtsbe-
zirk Waidhofen an der Ybbs und die Ge-
meinden Biberbach und Ertl,

in Wiener Neustadt für die Stadt Wiener Neu-
stadt und den politischen Bezirk Wiener Neu-
stadt,

in Zwettl für den politischen Bezirk Zwettl."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1978 in
Kraft.

Weißenberg

2 5 6 . Kundmachung des Bundesministers
für Handel, Gewerbe und Industrie vom
24. Mai 1978 betreffend staatliche Hoheits-
zeichen der Vereinigten Staaten von Amerika

Auf Grund des § 6 Abs. 2 des Markenschutz-
gesetzes 1970, BGBl. Nr. 260, in der Fassung der
Markenschutzgesetz-Novelle 1977, BGBl.
Nr. 350, wird im Einvernehmen mit dem Bun-
desminister für Auswärtige Angelegenheiten
kundgemacht, daß § 6 Abs. 1 des Markenschutz-
gesetzes 1970 auf die nachstehenden staatlichen
Hoheitszeichen der Vereinigten Staaten von
Amerika Anwendung findet, die im Markenre-
gister des Österreichischen Patentamtes für jeder-
mann zur Einsicht aufliegen:
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das Siegel des Vizepräsidenten der Vereinigten
Staaten sowie die einzelnen Siegel aller 50 Bun-
desstaaten der USA.

Staribacher


